
I. Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss

93

te zur Unterstützung einer stärkeren Verringerung des Kata-
strophenrisikos, insbesondere zur Vorbereitung auf den Kata-
strophenfall, sowie der frühzeitigen Wiederherstellung besser
zu verbreiten;

30. fordert die zuständigen humanitären Organisatio-
nen und Entwicklungsorganisationen der Vereinten Nationen
auf, in Absprache mit den Mitgliedstaaten die Instrumente
und Mechanismen zu stärken, mit denen sichergestellt wer-
den soll, dass die Bedürfnisse in der Frühphase der Wieder-
herstellung und die dafür gewährte Unterstützung in die Pla-
nung und Durchführung der Maßnahmen zur Vorbereitung
auf Katastrophenfälle, der humanitären Maßnahmen bezie-
hungsweise der Aktivitäten auf dem Gebiet der Entwick-
lungszusammenarbeit integriert werden;

31. ermutigt das System der Vereinten Nationen und
die humanitären Organisationen, ihre Anstrengungen zur In-
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Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 23. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/66/L.31 und Add.1, eingebracht von: Australien, Finnland,
Frankreich, Israel, Japan, Kanada, Kroatien, Luxemburg, Monte-
negro, Neuseeland, Niederlande, Slowenien, Vereinigte Republik
Tansania (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen,
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unter Hinweis auf ihre Resolution 60/225 vom 23. De-
zember 2005, in der sie die Mitgliedstaaten nachdrücklich
aufforderte, Erziehungsprogramme zu den Lehren aus dem
Völkermord in Ruanda zu erarbeiten, und außerdem den Ge-
neralsekretär aufforderte, ein Informationsprogramm zum
Gedenken an die Opfer des Völkermords in Ruanda und für
die Erziehung gegen Völkermord aufzustellen, um zu verhin-
dern, dass es in Zukunft wieder zu Völkermordhandlungen
kommt,

in Anerkennung der zahlreichen Schwierigkeiten, denen
sich die Überlebenden des Völkermords von 1994 in Ruanda
gegenübersehen, insbesondere die Waisen, Witwen und Op-
fer sexueller Gewalt, die infolge des Völkermords ärmer und
schutzbedürftiger sind, insbesondere die vielen Opfer sexuel-
ler Gewalt, die mit dem HI-Virus infiziert wurden und seither
verstorben oder ernsthaft an Aids erkrankt sind,

in Würdigung der erheblichen Anstrengungen, die von
der Regierung und dem Volk Ruandas und den zivilgesell-
schaftlichen Organisationen sowie auf internationaler Ebene
unternommen werden, um die Würde der Überlebenden wie-
derherstellen zu helfen, namentlich der Tatsache, dass die Re-
gierung Ruandas jedes Jahr 5 Prozent des Staatshaushalts für
die Unterstützung der Überlebenden des Völkermords bereit-
stellt,

unter Hinweis auf die Resolution 1966 (2010) des Si-
cherheitsrats vom 22. Dezember 2010, in der der Rat den In-
ternationalen Strafgerichtshof für Ruanda ersuchte, alle ihm
möglichen Maßnahmen zu treffen, um seine gesamte verblei-
bende Arbeit zügig und spätestens bis zum 31. Dezember
2014 abzuschließen, seine Auflösung vorzubereiten und für
einen reibungslosen Übergang zu dem Internationalen Resi-
dualmechanismus für die Ad-hoc-Strafgerichtshöfe zu sor-
gen,

fest überzeugt von der Notwendigkeit, die Würde der




